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Neuorganisation des SGB ll

Antragsteller: Alle Länder

Besch lussvorschlaq:

1 Die Minister innen und Minister,  Senator innen und Senatoren für Arbei t  und Soziales

der Länder danken der Bund-Länder-Arbei tsgruppe für ihre Arbei t  und nehmen ihren

Bericht zur Kenntnis.

Die Minister innen und Minister,  Senator innen und Senatoren für Arbei t  und Soziales

der Länder stel len fest ,  dass die in der Si tzung am 9. Mai 2008 formul ierten grundle-

genden Anforderungen unter Beibehaltung der Zweiteilung der Aufgabenträgerschaft

mit  einer am bisher igen Model l  der ARGE or ient ierten Lösung der Mischverwaltung

erfül l t  werden können. Eine für al le Betei l igten konsensfähige gemeinsame Lösung,

die die berechtigten Anforderungen der Aufgabenträger aufnimmt, ist nur im Rahmen

einer am bisher igen ARGE-Model l  or ient ierten Lösung mögl ich, die mit  einer zufr ie-

denstellenden, der Verantwortung von Bund und Ländern Rechnung tragenden Auf-

sichtstruktur (Rechts- und Fachaufsicht) verbunden ist. In Ergänzung zu der Verfas-

sungsänderung sind gesetzl iche Anpassungen im SGB l l  auszuarbei ten Dazu gehö-

ren wesent l tch: einen einhei t l ichen Personalkörper in den Nachfolgeorganisat ionen

der ARGEn zu ermögl ichen, eine verbindl iche Kooperat ion zwischen der Bundes-

agentur für Arbei t ,  den Ländern und den Kommunen bei  der Erarbei tung der arbei ts-

marktpol i t ischen Programme und der konzept ionel len Ausgestal tung der regionalen

Arbeitsmarktpolitik zu gewährleisten.



-  t -

Die Mrnister innen und Minister.  Senator innen und Senatoren für Arbei t  und Soziales

der Länder fordern den Bund auf,  gemeinsam mit  den Ländern eine Lösung zu erar-

bei ten, die eine verfassu ngsrecht l iche Regelung der gemeinsamen Aufgabenwahr-

nehmung von Bundesagentur für Arbei t  und Kommunen umfasst.  Da der kommuna-

len Opt ion die Grundlage dadurch entzogen würde, ist  auch eine Regelung vorzuse-

hen, die den Fortbestand des bisher igen Opt ionsmodel ls gewährleistet .

V o t u m : 1 6 : 0 : 0


